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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.05.2006

Norm

EGZPO ArtXLIII

ZPO §304

Rechtssatz

Ein Anspruch auf Urkundenvorlage gemäß Art XLIII EGZPO setzt nur voraus, dass es sich bei der streitverfangenen

Urkunde um eine gemeinschaftliche nach § 304 ZPO handelt. Die Abweisung eines Vorlagebegehrens kommt daher

bloß dann in Betracht, wenn die P:icht zur Vorlage einer gemeinschaftlichen Urkunde bereits erfüllt wurde oder das

Recht auf Vorlage schikanös ausgeübt wird.
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